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Der Senat von Berlin 





Berlin, den 4. Mai 2004

- Fin I A -







Tel 9020 (920) 4104

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses
über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses

von Berlin                                             .
über Senatskanzlei – G Sen –

Thema

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Jahr 2000

· Drucksachen 15/3 und 15/2098 -; Missbilligungen und Auflagen, Ziffer 2, 

Beteiligungsmanagement und –controlling, T 41-47

Rote Nummern:
0052, 0052a und 2257 

Vorgang: 

50. Sitzung des Hauptausschusses vom 24. September 2003
Ansätze:

entfällt 

Gesamtkosten: 
entfällt

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung vom 30. Oktober 2003 Folgendes beschlossen:

„Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses vom 24. September 2003 zur Vorlage – zur Beschlussfassung – Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2000.“ 

Ziffer 2, Beteiligungsmanagement und -controlling, T 41-47:

„Das Abgeordnetenhaus erwartet vom Senat einen jährlichen Bericht zu folgenden Themen: 

· Bei welchen Mehrheitsbeteiligungen hat sich das wichtige Interesse wesentlich verändert?

· Für welche Mehrheitsbeteiligungen hat die zuständige Fachverwaltung die Überprüfung des Fortbestehens der in § 65 Abs. 1 LHO genannten Voraussetzungen gegenüber der Senatsverwaltung für Finanzen nachvollziehbar bestätigt?“

Hierzu wird berichtet:

Der Senat hat mit Datum 10. Februar 2004 dem Hauptausschuss einen umfassenden Bericht (1) zum Beteiligungsmanagement und –controlling und (2) zur Neuordnung der Wohnungswirtschaft Berlins erstattet: Rote Nummer 2257.  Der Bericht führt aus, dass der Senat künftig die Ergebnisse der durch die Senatsverwaltung für Finanzen – im Fall der städtischen Wohnungsunternehmen durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – jährlich durchgeführten Portfolioanalyse nach § 65 LHO erörtern wird. Darüber hinaus wird der Senat turnusmäßig die Zielbilder für die unmittelbaren Beteiligungsunternehmen beraten und beschließen.

Bei der Bestimmung der Zielbilder werden u.a. die Maßstäbe von § 65 LHO - insbesondere Abs. 1 - zur Grundlage gemacht und konkretisiert. Vor diesem Hintergrund sind die Portfolioanalyse und die Zielbilder als Einheit anzusehen. Die Fachverwaltungen haben die Entwürfe der Zielbilder von den wesentlichen Beteiligungen des Landes Berlin bereits weitgehend erstellt. Sie werden zwischen der Senatsverwaltung für Finanzen und den Fachverwaltungen abgestimmt und dem Senat noch vor der parlamentarischen Sommerpause zur Beratung und Beschlussfassung  vorgelegt.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat in seiner 48. Sitzung am 18. März 2004 – Drucksache Nr. 15/2551 (II.B.65.) – u.a. beschlossen, dass für alle Beteiligungen des Landes Berlin, einschl. der Anstalten des öffentlichen Rechts (Ausnahme börsennotierte AG’s), bis zum Jahresende Ziele zu definieren sind. Dem Hauptausschuss ist über den Stand bis zum 30. Juni 2004 zu berichten.

Der Senat wird mit dem Bericht an den Hauptausschuss das Ergebnis seiner ersten Beratung über die Zielbilder - und in den künftigen Jahren nach jeweiliger turnusmäßigen Befassung -  vorlegen. 

Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Klaus Wowereit






Dr.Thilo Sarrazin

Regierender Bürgermeister




Senator für Finanzen







